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II/A  Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Im Rahmen des Verfahrens sind keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit eingegan-
gen.  
  



 
 
 

5 
 
 

 
II/B  Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 
II/B 1:  Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zur Überprüfung der zu überbauenden Flächen auf Kampfmittel sowie des konkreten 
Verdachtes: 
Die Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Be-
reich sowie des konkreten Verdachtes wurde bereits beantragt und ist in der zweiten 
Jahreshälfte 2020 erfolgt.  
 
Zu den Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc.: 
Ein entsprechender Hinweis ist bereits Bestandteil des Bebauungsplanes.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis ist be-
reits Bestandteil des Bebauungsplanes.  
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II/B 2:  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der 
Bundeswehr, Referat Infra I 3 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu den Höhen baulicher Anlagen: 
Im Bereich des SO 1.4 ist in der südwestlichsten überbaubaren Fläche ein neun ge-
schossiger Gebäudekörper geplant. Der Bebauungsplan setzt für diesen geplanten 
Gebäudekörper zwingende Gebäudeoberkanten von 93,3 m ü. NHN, 93,6 m ü. NHN 
und 95,1 m ü. NHN fest. Bei einer Planungshöhe des Geländes von 58,0 m ü. NHN 
entspricht dies realen Gebäudehöhen von 35,3 m; 35,6 m und 37,1 m über Gelände.  
Die weiteren geplanten Gebäudekörper überschreiten eine Höhe von 30 m über Ge-
lände nicht.  
 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird ein entsprechender Hinweis 
in den Bebauungsplan aufgenommen.  
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II/B 3: Amprion GmbH, Dortmund 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des Verfahrens wurden bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die zu-
ständigen Unternehmen beteiligt.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 4: Polizeipräsidium Köln, Direktion Kriminalität, Köln 
 

 



 
 
 

17 
 
 

 



 
 
 

18 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zur städtebaulichen und technischen Kriminalprävention: 
Der Anregung wird gefolgt. 
Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis wird in 
den Bebauungsplan aufgenommen. 
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II/B 5: Stadt Langenfeld, Referat Stadtplanung und Denkmalschutz, Langenfeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Bitte darzulegen, inwieweit mögliche städtebaulich nachteilige Auswirkungen auf 
die Versorgungsbereiche der Stadt Langenfeld untersucht und zu befürchten sind, 
wird gefolgt.  
Mögliche städtebaulich nachteilige Auswirkungen auf die Versorgungsbereiche der 
Stadt Langenfeld wurden im Rahmen dieser Abwägung gutachterlich untersucht 
(Stadt + Handel, 2020).  
 
Die Untersuchung erfolgte auf Basis folgender Inhalte: 

• Darstellung der im Bebauungsplan Nr. 240/II festgesetzten sortimentsspezifi-
schen maximalen Verkaufsflächen und den hieraus abzuleitenden Umsätzen 
auf Basis der Ergebnisse der „Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandels-
standort auf der nbso-Westseite" (Stadt + Handel 2016); 

• Darstellung der Angebotssituation in Langenfeld auf Basis des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes (EHK) der Stadt Langenfeld (Rhld.), Stand 2010; 

• Darstellung möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen auf die Stadt Lan-
genfeld auf Basis von Analogieschlüssen der in der Verträglichkeitsanalyse 
2016 ermittelten Umsatzumverteilungen; 

• Städtebauliche Bewertung der möglichen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen 
auf Langenfeld. 

 
Verkaufsflächen/Umsatz 
Im Bebauungsplan Nr. 240/II sind die maximalen sortimentsspezifischen Verkaufsflä-
chenobergrenzen festgesetzt. In der Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandels-
standort auf der nbso-Westseite wurden sortimentsspezifische Flächenproduktivitäten 
hergeleitet, die für einen marktgängigen Betrieb notwendig sind. Diese sind aus fach-
gutachterlicher Sicht auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Flächenleistun-
gen seit Veröffentlichung der Verträglichkeitsanalyse weiterhin als realistisch einzustu-
fen und finden für diese Stellungnahme Verwendung. Demnach ergeben sich anhand 
der festgesetzten maximalen Verkaufsfläche je Sortiment bzw. Sortimentsbereich fol-
gende maximal zu erwartenden Verkaufsflächen/ Umsätze: 

• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren): max. 2.600 m2 / max. 10,7 
Mio. Euro; 

• Bekleidung/Wäsche, Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Cam-
pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßge-
räte): 1.200 m2 / 4,2 Mio. Euro; 

• Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto: max. 1.200 m2 
/ max. 7,2 Mio. Euro; 

• Schuhe/Lederwaren (Koffer/Taschen): max. 600 m2 / max. 1,5 Mio. Euro; 
• Babyartikel: max. 800 m2 / max. 1,4 Mio. Euro; 
• Papier/Bürobedarf/Schreibwaren: max. 500 m2 / max. 1,8 Mio. Euro; 
• Spielwaren: max. 300 m2 / max. 0,8 Mio. Euro; 
• Drogeriewaren (inkl. Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Parfümeriewaren, 

Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel): max. 400 m2 / max. 2,4 Mio. Euro. 
 
Die zu erwartenden sortimentsspezifischen Umsätze werden sich größtenteils (zu 80-
90 %) innerhalb des in der Verträglichkeitsanalyse definierten Untersuchungsraumes 
umverteilen. Dieser umfasst für die nahversorgungsrelevanten Sortimente bzw. Sorti-
mentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren den Stadtbezirk II in 
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Leverkusen. In den weiteren Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen umfasst dieser 
das gesamte Stadtgebiet Leverkusens. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf 
Nachbarkommunen wurden in der Verträglichkeitsanalyse Streuumsätze je Sortiment 
bzw. Sortimentsbereich hergleitet, welche sich insbesondere auf die zum Vorhaben-
standort nächstgelegenen Nachbarkommunen (u. a. Langenfeld, Leichlingen, Bur-
scheid) außerhalb des Untersuchungsraumes auswirken. Die die umliegenden Kom-
munen tangierenden zu erwartenden Streuumsätze stellen sich wie folgt dar: 

• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren): 1,1 Mio. Euro; 
• Bekleidung/Wäsche, Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Cam-

pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßge-
räte): 0,4 Mio. Euro; 

• Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto: 1,1 Mio. Euro; 
• Schuhe/Lederwaren (Koffer/Taschen): 0,2 Mio. Euro; 
• Babyartikel: 0,3 Mio. Euro; 
• Papier/Bürobedarf/Schreibwaren: 0,4 Mio. Euro; 
• Spielwaren: 0,2 Mio. Euro; 
• Drogeriewaren (inkl. Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Parfümeriewaren, 

Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel): 0,2 Mio. Euro. 
 
Diese Streuumsätze verteilen sich wie erwähnt insbesondere auf die umliegenden 
Kommunen. Hinsichtlich der von der Stadt Langenfeld aufgeworfenen Fragestellung, 
ob sich durch das Vorhaben nachteilige Auswirkungen auf die Versorgungsbereiche 
der Stadt Langenfeld zu erwarten sind, werden in dieser Stellungnahme im Sinne ei-
ner Worst Case-Betrachtung die gesamten Streuumsätze, welche sich faktisch auf 
mehrere umliegenden Kommunen verteilen, den Umsätzen in den jeweiligen Sorti-
menten bzw. Sortimentsbereichen in Langenfeld gegenübergestellt. Dieses Vorgehen 
ist in der Realität nicht zu erwarten und wird hier im Sinne einer Verdeutlichung der er-
mittelten Untersuchungsergebnisse der „Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhan-
delsstandort auf der nbso-Westseite" (Stadt + Handel 2016) zu Grunde gelegt. 
 
Die Umsätze in der Stadt Langefeld stellen sich gemäß EHK Langenfeld wie folgt dar 
(vgl. EHK Langenfeld 2010, S. 35): 

• Nahrungs- und Genussmittel: 110,8 Mio. Euro; 
• Bekleidung, Schuhe, Schmuck: 40,1 Mio. Euro; 
• Elektrowaren: 24,3 Mio. Euro; 
• Bücher, Schreibwaren, Büro: 11,4 Mio. Euro; 
• Sport, Freizeit, Spiel: 7,5 Mio. Euro; 
• Gesundheit, Körperpflege (Drogeriewaren): 49,8 Mio. Euro. 

 
Angesichts dieser Umsatzvolumina sind - selbst unter Berücksichtigung der Anrech-
nung aller Streuumsätze des Vorhabens nbso zu Lasten Langenfelds - Umsatzumver-
teilungen von unter 5 % je Sortiment zu erwarten. Daraus ergeben sich keine negati-
ven Auswirkungen für die zentralen Versorgungsbereiche in Langenfeld. Im Zuge der 
geplanten TKMaxx Eröffnung (2020) im Markt Karree in Langenfeld wird ein leistungs-
starker und attraktiver Anbieter für eine höhere Robustheit des Hauptgeschäftszent-
rums und eine weitreichendere Strahlkraft sorgen. 
 
In den nahversorgungsrelevanten Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen Nahrungs- 
und Genussmittel sowie Drogeriewaren bewegen sich die Umsatzumverteilungen so-
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gar in einem Bereich von unter 1 %. Diese Umsatzumverteilungen tangieren im We-
sentlichen den real-Standort an der Kölner Straße (angesichts der Strahlkraft des 
Standortes) und werden demnach für die Betriebe in zentralen Versorgungsbereichen 
nicht spürbar werden. Dies gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Fort-
bestand des SB-Warenhauses an der Kölner Straße (Ausfallstraße Richtung Lever-
kusen-Opladen) in Langenfeld (langfristiger Mietvertrag) und somit auch die Nahver-
sorgung in diesem Bereich langfristig gesichert ist (Hahn Gruppe (2020): Hahn Plus-
wertfonds 175, Hahn SB-Warenhaus Lengefeld GmbH & Co. Geschlossene-Invest-
ment-KG, Werbemitteilung). 
 
Aus fachgutachterlicher Sicht können nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Ver-
sorgungsbereiche der Stadt Langenfeld demnach ausgeschlossen werden. 
 
 
Die andauernde Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und die dadurch bedingten Aus-
wirkungen auf Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie etc. machten es erforderlich, 
die bislang vorgesehene Gesamtverkaufsfläche und die jeweiligen Sortimente aus 
dem Flächenpool sowie die bislang vorgesehenen anderen Nutzungen auf Erforder-
lichkeit, Umsetzbarkeit und Verträglichkeit zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung 
wurde im Rahmen des Verfahrens die Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 
4.000 m² reduziert. 
Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin nachteilige Aus-
wirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Langenfeld ausgeschlos-
sen werden können. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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II/B 6: Deutsche Telekom Technik GmbH, Bayreuth 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zur Beeinträchtigung des Funkfeldes der Richtfunkstrecke: 
Es wird davon ausgegangen, dass mit den in der Stellungnahme genannten 65 m, 
65 m über Gelände gemeint sind. 
Der geplante höchste Punkt eines Gebäudes innerhalb des Geltungsbereiches des 
vorliegenden Bebauungsplanes liegt bei 95,1 m ü. NHN und ist als Oberkante zwin-
gend festgesetzt. Bei einer geplanten Geländehöhe von 58,0 m ü. NHN entspricht dies 
einer realen Gebäudehöhe von 37,1 m über Gelände. Gebäude mit einer Höhe größer 
als 65 m über Gelände sind innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Be-
bauungsplanes nicht geplant. 
 
Die Firma Ericsson Services GmbH wurde im Rahmen des Verfahrens beteiligt. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 7: PLEdoc GmbH, Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
In dem beigefügten Übersichtsplan befinden sich im markierten Bereich keine von 
PLEdoc verwalteten Versorgungsanlagen.  
 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Im Falle einer Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereiches werden erneute 
Abstimmungen mit PLEdoc GmbH stattfinden. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 8: Ericsson GmbH, Düsseldorf 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wurde im Rahmen des Verfahrens beteiligt.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 9: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG, Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Strom: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Zu Telekommunikation: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Zu Fernwärme: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Gas/Wasser: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Zu Allgemein: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen werden im Zuge der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 10: Stadt Burscheid; Stab Stadtentwicklung, Umwelt und Liegenschaf-
ten, Burscheid 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Forderung, im Zuge der Planung zum vorliegenden Bebauungsplan sicherzustel-
len, dass sich durch die Umsetzung des Vorhabens, insbesondere vor dem Hinter-
grund der geplanten Einzelhandelsnutzung, keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Stadt Burscheid ergeben, wird gefolgt.  
Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/West-
seite – Quartiere“ wurde eine umfassende Verträglichkeitsstudie bzgl. der geplanten 
Einzelhandelsnutzungen erstellt. Die als städtebaulich verträglich ermittelten Sorti-
mente wurden in o.g. Bebauungsplan mit entsprechenden Verkaufsflächenobergren-
zen festgesetzt, sodass davon auszugehen ist, dass durch die Umsetzung des Vorha-
bens keine schädlichen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid entstehen.  
 
 
Die andauernde Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und die dadurch bedingten Aus-
wirkungen auf Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie etc. machten es erforderlich, 
die bislang vorgesehene Gesamtverkaufsfläche und die jeweiligen Sortimente aus 
dem Flächenpool sowie die bislang vorgesehenen anderen Nutzungen auf Erforder-
lichkeit, Umsetzbarkeit und Verträglichkeit zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung 
wurde im Rahmen des Verfahrens die Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 
4.000 m² reduziert. 
Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass auch weiterhin nachteilige Aus-
wirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche der Stadt Burscheid ausgeschlos-
sen werden können. 
 
 
Zu der Stellungnahme vom 28.07.2016 s.u. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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Die Stellungnahme der Stadt Burscheid vom 28.07.2016 wurde bereits im Bebauungs-
planverfahren 208 B/II „Opladen – nbso Westseite – Quartiere“ berücksichtigt. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme vom 28.07.2016: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine umfassende Verträglichkeits-
studie bzgl. der geplanten Einzelhandelsnutzungen erstellt. Die als städtebaulich ver-
träglich ermittelten Sortimente wurden im Bebauungsplan mit entsprechenden Ver-
kaufsflächenobergrenzen festgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass durch die 
Umsetzung des Vorhabens keine schädlichen Auswirkungen auf die Stadt Burscheid 
entstehen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme vom 28.07.2016: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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II/B 11: Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 – Städtebau, Bauaufsicht, Bau-, 
Wohnung- und Denkmalangelegenheiten sowie -förderung, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1. Zweckbestimmung der Sondergebiete: Festsetzung eines „Einkaufszentrums“: 
Das Urteil 4 CN 8/18 des Bundesverwaltungsgerichtes vom 17.10.2019 erklärt numeri-
sche Beschränkungen zulässiger Anlagen in einem Gebiet (hier: den Anlagentyp des 
Einkaufszentrums) für unzulässig.  
Im vorliegenden Bebauungsplan wurde zwar die Anzahl des zulässigen Anlagentyps 
numerisch festgesetzt, es wurde jedoch auch eine Obergrenze für die Gesamtver-
kaufsfläche definiert. Darüber hinaus wurde die Zulässigkeit flächenmäßig auf die Teil-
bereiche SO 1.1 und SO 1.2 sowie auf das Erdgeschoss und das erste Untergeschoss 
begrenzt. Die größtmögliche Geschossfläche für ein Einkaufszentrum beträgt somit 
11.050 m². Abzüglich 30 % ergibt sich eine maximal mögliche Verkaufsfläche von 
7.735 m².  
Das Gericht hat in dem o. g. Urteil die Festsetzung von höchstzulässigen Verkaufsflä-
chen für jeweils einzelne Grundstücke als Regelung zur Ansiedlung bestimmter Ein-
zelhandelstypen und damit der Art der Nutzung als zulässig erklärt. Dies erfolgte im 
vorliegenden Bebauungsplan ebenfalls mit der Maßgabe einer Gesamtverkaufsfläche 
für das Einkaufszentrum von maximal 6.400 m². In Kombination mit den o. g. Festset-
zungen kann somit sichergestellt werden, dass im Bereich der für das Einkaufszent-
rum zulässigen Flächen auch faktisch nur ein Einkaufszentrum in der genannten Grö-
ßenordnung umgesetzt werden kann. Bei einer Verkaufsfläche von ca. 3.000 m² 
würde es sich, zumindest in einer Stadt wie Leverkusen, nicht mehr um ein Einkaufs-
zentrum im Sinne des § 11 Abs. 3. Nr. 1 BauNVO handeln. Somit wäre die Errichtung 
von zwei Einkaufszentren in der genannten Gesamtverkaufsfläche nicht umsetzbar. 
Damit ist sichergestellt, dass nur ein Einkaufszentrum im Plangebiet entstehen kann. 
 
 
Die andauernde Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und die dadurch bedingten Aus-
wirkungen auf Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie etc. machten es erforderlich, 
die bislang vorgesehene Gesamtverkaufsfläche und die jeweiligen Sortimente aus 
dem Flächenpool sowie die bislang vorgesehenen anderen Nutzungen auf Erforder-
lichkeit, Umsetzbarkeit und Verträglichkeit zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung 
wurde im Rahmen des Verfahrens die Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 
4.000 m² reduziert. 
Darüber hinaus wurde das Einkaufszentrum auf die Flächen im Erdgeschoss redu-
ziert. Zur Vervollständigung eines typischen Einkaufszentrums werden neben der 
Hauptnutzung Einzelhandel auch andere Nutzungsarten, die in einem funktionalen Zu-
sammenhang mit dem Einkaufszentrum stehen, als zulässig festgesetzt. Darunter fal-
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len Angebote, die vorrangig nicht auf den Verkauf von Waren ausgerichtet sind, son-
dern im überwiegenden Maße Dienstleistungen anbieten sowie ergänzend Gastrono-
mie. In Gänze ist innerhalb der Erdgeschossflächen nur ein Einkaufszentrum mit er-
gänzenden Nutzungen umsetzbar.  
 
Zu 2. Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem wirksamen Flächennutzungsplan:  
Die geplante großflächige Einzelhandelsnutzung verlangt planungsrechtlich nach ei-
nem Sondergebiet. Aus dem Flächennutzungsplan ergibt sich nicht, dass die Einzel-
handelsnutzung die sonstigen Nutzungen überwiegen muss. Eine entsprechende Aus-
sage ergibt sich auch nicht aus der Begründung zur 7. Änderung des Flächennut-
zungsplanes.  
Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO ist erforderlich. 
Ein Kerngebiet entspräche nicht den Planungszielen, da sich die Einzelhandelsnut-
zung hier nicht in gleichem Maße feingliederig steuern lässt, wie es für das Plangebiet 
des vorliegenden Bebauungsplanes erforderlich ist. Um eine Verträglichkeit der Ein-
zelhandelsnutzung nach Maßgabe der Verträglichkeitsstudie von Stadt + Handel 
(2016) mit den umliegenden Versorgungsbereichen sicherstellen zu können, sind dezi-
dierte Festsetzungen zu Obergrenzen der einzelnen Sortimente und der Gesamtver-
kaufsfläche erforderlich. Darüber hinaus ist in einem Kerngebiet Wohnnutzung nur 
ausnahmsweise zulässig. Dies soll jedoch zur Durchmischung des innerstädtischen 
Quartiers allgemein zulässig sein. Des Weiteren ist ein breites Spektrum anderer Nut-
zungen vorgesehen. 
Andere Gebiete, in denen großflächiger Einzelhandel in Kombination mit den anderen 
geplanten Nutzungen untergebracht werden könnte, sieht die Baunutzungsverordnung 
nicht vor.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 12: Stadt Bergisch Gladbach; Fachbereich 6-60 Stadtentwicklung, Stra-
tegische Verkehrsentwicklung; Bergisch Gladbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Für das Sondergebiet Einkaufszentrum, Beherbergungsgewerbe, Büro, Dienstleistung 
und Wohnen (SO 1.1 und 1.2) wird eine maximale Gesamtverkaufsfläche von 
6.400 m² festgesetzt.  
Für das Sondergebiet Handels- und Dienstleistungszentrum, Beherbergungsgewerbe, 
Büro und Wohnen (SO 1.3 und 1.4) ist es planungsrechtlich nicht möglich, eine maxi-
male Gesamtverkaufsfläche gebietsbezogen festzusetzen, da hierdurch der Erstbau-
ende in der Lage wäre, das gebietsbezogene Kontingent für sich in Anspruch zu neh-
men und auf diese Weise weitere Eigentümer von der Nutzung auszuschließen. Um 
den Empfehlungen in der Verträglichkeitsanalyse (Stadt + Handel, 2016) jedoch trotz-
dem zu entsprechen, wird die Verkaufsfläche je Einzelhandelsbetrieb auf maximal 
150 m² begrenzt und eine den Ergebnissen der Verträglichkeitsanalyse entsprechende 
Obergrenze für die gesamte Verkaufsfläche des Einzelhandels in den Teilbereichen 
SO 1.3 und 1.4 in den städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Leverkusen und 
dem Investor aufgenommen. Demzufolge ist die in der Verträglichkeitsanalyse defi-
nierte Gesamtverkaufsflächenobergrenze sichergestellt.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die andauernde Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und die dadurch bedingten Aus-
wirkungen auf Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie etc. machten es erforderlich, 
die bislang vorgesehene Gesamtverkaufsfläche und die jeweiligen Sortimente aus 
dem Flächenpool sowie die bislang vorgesehenen anderen Nutzungen auf Erforder-
lichkeit, Umsetzbarkeit und Verträglichkeit zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung 
wurde im Rahmen des Verfahrens die Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 
4.000 m² reduziert. 
Die ehemals insgesamt 600 m² für den kleinteiligen Einzelhandel innerhalb des Ein-
kaufszentrums wurden nach Prüfung der Verträglichkeit auf 1.000 m² erhöht. Die zu-
lässigen Verkaufsflächen der einzelnen Einzelhandelsbetriebe in diesem Bereich wur-
den ebenfalls nach Prüfung der Verträglichkeit von 150 m² auf maximal 200 m² erhöht.  
In Gänze ist davon auszugehen, dass nach den Änderungen der Verkaufsflächengrö-
ßen auch weiterhin nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche 
der Stadt Bergisch Gladbach ausgeschlossen werden können. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13a: Vodafone NRW GmbH, Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Eine weitere Beteiligung am Bebauungsplanverfahren ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
Der nächste Verfahrensschritt ist der Satzungsbeschluss. 
 
Im Zuge der weiteren Planung wird die Vodafone NRW GmbH jedoch weiterhin betei-
ligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/B 13b: Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14a: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
 

 
 



 
 
 

58 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Immissionen aus dem Bahnbetrieb: 
Die durch den Eisenbahnbetrieb bedingten maßgeblichen Emissionen und Immission 
wurden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens untersucht.  
Diesbezüglich wurden eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Consult, 
16.07.2019) sowie eine erschütterungstechnische Untersuchung im Verfahren des 
rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 208 B /II (Peutz Consult, 11.01.2017) erstellt. 
Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurden aufgrund der hohen Ver-
kehrslärmimmissionen an den zur Bahn und der Europa-Allee orientierten Fassaden 
im Bereich der Teilbereiche SO 1.1 und 1.4 Fenster zu Schlafräumen und zu Räumen, 
die zum Schlafen genutzt werden, ausgeschlossen. Des Weiteren wurden Mindestan-
forderungen für Außenbauteile formuliert; für den Teilbereich SO 1.1 und 1.4 schallge-
dämmte Lüftungssysteme für Schlafräume und Räume, die zum Schlafen genutzt wer-
den festgesetzt sowie Festsetzungen zur Anordnung von Außenwohnbereichen defi-
niert. Darüber hinaus wurde eine Baureihenfolge festgesetzt, die sicherstellt, dass eine 
Wohnnutzung im Teilbereich SO 1.2 und 1.3 erst aufgenommen wird, wenn im Teilbe-
reich SO 1.1 und 1.4 eine durchgehend geschlossene Fassade entlang der Bahn und 
der Europa-Allee mindestens im geschlossenen Rohbau in der festgesetzten Mindest-
gebäudehöhe errichtet wurde.  
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Zudem wurde mit der im rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 208 B /II erstellten er-
schütterungstechnischen Untersuchung bereits darauf hingewiesen, dass aufgrund 
der Nähe zu den Bahngleisen mit Erschütterungsimmissionen zu rechnen ist. 
Im vorliegenden Bebauungsplan wird daher auf voraussichtlich erforderliche Maßnah-
men an Gebäuden hingewiesen.  
Mit den genannten Festsetzungen und Hinweisen wird im vorliegenden Bebauungs-
plan frühzeitig und in geeigneter Weise auf die vorliegenden Immissionen hingewie-
sen. 
 
Des Weiteren wurde hinsichtlich der Lufthygiene im Rahmen des Verfahrens zum 
rechtwirksamen Bebauungsplan Nr. 208 B/II bereits festgestellt, dass im Umfeld des 
Plangebietes mehrere Belastungsquellen existieren.  
Mit der Schaffung des neuen Stadtquartiers (Bebauungsplan Nr. 208 B/II) und der ein-
hergehenden Belebung des angrenzenden Stadtteilkerns Opladen ist langfristig zwar 
mit einem höheren Verkehrsaufkommen und entsprechend mit einer Zunahme der 
Schadstoffimmissionen durch Abgase und Stäube im unmittelbaren Plangebiet zu 
rechnen. Insgesamt werden derzeit belastete Siedlungsbereiche jedoch künftig durch 
die vermehrte Nutzung von Fahrrädern in Zusammenhang mit dem ÖPNV-Angebot 
und der angestrebten Neuordnung des Verkehrs (Europa-Allee) lufthygienisch entlas-
tet. 
 
Die Ausführungen zu Entschädigungsansprüchen oder Ansprüchen auf Schutz- oder 
Ersatzmaßnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zur Beteiligung der DB Netz AG bei konkreten Bauvorhaben: 
Der Hinweis zur Beteiligung der DB Netz AG bei konkreten Bauvorhaben zur 
Bahntrasse wird im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.  
 
Zu Kabeln und Leitungen der DB auf benachbarten Fremdflächen: 
Der Hinweis zu Kabeln und Leitungen der DB auf benachbarten Fremdflächen und zur 
Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich wird im nachfolgenden Baugenehmi-
gungsverfahren berücksichtigt.  
 
Zur Zugänglichkeit der Bahnanlagen: 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 240/II liegt nicht im Bereich von Bahnanla-
gen. Zwischen dem Plangebiet und den Bahnanlagen befindet sich noch die Europa-
Allee, eine Schallschutzwand sowie ein Fahrradparkhaus. Demzufolge kann die Zu-
gänglichkeit der Bahnanlagen nicht im Rahmen dieses Verfahrens sichergestellt wer-
den.  
 
Zu Abstandsflächen und sonstigen baurechtlichen und nachbarrechtlichen Bestim-
mungen: 
Der Hinweis zu Abstandsflächen sowie sonstigen baurechtlichen und nachbarrechtli-
chen Bestimmungen wird im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren berücksich-
tigt.  
 
Die sonstigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 14b: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Eine Wohnnutzung ist nur innerhalb des Sondergebietes Teilbereiche SO 1.2 und 1.3 
zulässig, also in den westlichen Bereichen des Plangebietes. In den Teilbereichen SO 
1.1 und 1.4 im Osten des Plangebietes ist zwar eine Wohnnutzung unzulässig, Beher-
bergungsgewerbe sind jedoch zulässig.  
Die durch den Eisenbahnbetrieb bedingten maßgeblichen Emissionen und Immission 
wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens untersucht.  
Unter anderem wurde diesbezüglich eine schalltechnische Untersuchung (Peutz Con-
sult, 16.07.2019) im vorliegenden Verfahren erstellt. Aufgrund der hohen Verkehrslär-
mimmissionen sind an den zur Bahn und der Europa-Allee orientierten Fassaden in 
den Teilbereichen SO 1.1 und 1.4 Fenster zu Schlafräumen und zu Räumen, die zum 
Schlafen genutzt werden, nicht zulässig. Des Weiteren wurden Mindestanforderungen 
für Außenbauteile festgesetzt. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Außenbau-
teile ist ein genereller Ausschluss von Schlafräumen nicht erforderlich.  
Um sicherzustellen, dass an den bahnzugewandten Fassaden die entsprechenden In-
nenraumpegel bei einer Schallübertragung über Nebenräume eingehalten werden, ist 
zudem im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren der entsprechende Nachweis 
gemäß DIN 4109 (2018) zu erbringen. 
 
Die Festsetzung einer Einfriedungspflicht für das Plangebiet ist nicht erforderlich, da 
das Plangebiet nicht unmittelbar an die Gleisanlagen angrenzt. Zwischen den zukünfti-
gen Bauflächen und den Gleisanlagen befinden sich die öffentlichen Verkehrsflächen 
der Europa-Allee sowie eine Schallschutzwand, die Gleisüberschreitungen entgegen-
wirken.  
 
Den Anregungen wird nicht gefolgt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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II/B 15: o2, Behördenengineering  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Bereich der Fresnelzone der o. g. Richtfunkstrecke setzt der vorliegende Bebau-
ungsplan verschiedene maximale Geschossigkeiten für unterschiedliche überbaubare 
Grundstücksflächen fest. Die festgesetzten Geschossigkeiten betragen I, III, IV, V und 
IX. 
Für die überbaubaren Grundstücksflächen mit maximal V und IX festgesetzten Ge-
schossen werden zudem zwingende Oberkanten (OK) der Gebäude festgesetzt. Die 
niedrigste beträgt hierbei 78,8 m ü. NHN, was einer tatsächlichen Höhe von 20,8 m 
über Gelände entspricht. Der Bebauungsplan ermöglicht somit die Errichtung von Ge-
bäuden mit einer Höhe, die die betreffenden Richtfunkstrecken beeinträchtigen könn-
ten.  
 
Grundsätzlich ist als öffentlicher Belang zu würden, dass eine flächendeckende Ver-
sorgung von Mobilfunkdiensten zur Verfügung steht und nicht beeinträchtigt wird. Ein-
zelne Mobilfunkbetreiber können sich daraus jedoch keine Rechte für Versorgungs-
trassen ableiten. Betreiber eines Mobilfunknetzes stellen nicht per se einen Träger öf-
fentlicher Belange dar, sondern sind in erster Linie private Telekommunikationsunter-
nehmen, die bei der Veränderung von Standortbedingungen angemessen reagieren 
müssen. Aus technischer Sicht wird angenommen, dass grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Verlegung von Funkmasten besteht oder die Errichtung von Umlenkeinrichtungen 
vorgenommen werden kann.  
 
Andererseits sind mit der Nutzung des Mobilfunks zusammenhängende Fragen durch-
aus von Bedeutung für die Bauleitplanung, da in der Abwägung auch die Belange des 
Post- und Fernmeldewesens (§ 1 Abs. 5 Satz 2 Nr. 8 BauGB) zu berücksichtigen sind. 
Als private Anbieter können sich etwa die Belange der Mobilfunkbetreiber auch im Hin-
blick auf deren Versorgungsauftrag (auch wenn damit keine öffentliche Aufgabe über-
tragen ist) und die Belange der Mobilfunknutzer als abwägungsrelevant darstellen. 
 
Hinsichtlich der im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu den möglichen Ge-
schossigkeiten und zwingenden Gebäudeoberkanten ist herauszustellen, dass diese 
aus einem Entwurf resultieren, der die städtebaulichen Zielsetzungen für den neu zu 
entwickelnden innerstädtischen Bereich der nbso-Westseite (Stadtumbaugebiet) fest-
legt. Dieser städtebaulichen Zielsetzung soll auch weiterhin entsprochen werden, um 
die gewünschte stadträumliche Entwicklung zu erreichen. 
 
Alle o. g. Informationen berücksichtigend wird ein Hinweis zu der genannten Richt-
funkstrecke in den Bebauungsplan aufgenommen. Im nachfolgenden Genehmigungs-
verfahren erfolgen frühzeitige Abstimmungen mit der Telefonica Germany GmbH bzw. 
der E-Plus Service GmbH, um die funktionale Aufrechterhaltung der betroffenen Richt-
funkstrecken zu gewährleisten. Hierbei werden Maßnahmen zur Verlegung von Funk-
masten sowie die Anordnung von Umlenkeinrichtungen erörtert. Die Kostenüber-
nahme für erforderliche technische Maßnahmen wird im weiteren Verfahren zu klären 
sein.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird insofern gefolgt. Es wird ein Hinweis bzgl. der genannten 
Richtfunkstrecke und der Abstimmung im nachfolgenden Genehmigungsverfahren in 
den Bebauungsplan aufgenommen 
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II/B 16: Gascade Gastransporting GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die weiteren Betreiber wurden im Rahmen des Verfahrens beteiligt.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 17: LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Anregung wird gefolgt. Der bestehende Hinweis zu Bodendenkmälern wird ent-
sprechend aktualisiert.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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II/B 18: Rheinisch-Bergischer Kreis 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Artenschutz: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Untere Umweltschutzbehörde: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Kreisstraßen (Bau/Unterhaltung) und Verkehr: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Bauamt: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Brandschutz: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Unteren Jagdbehörde: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Unteren Fischereibehörde: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Tierschutz: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu ÖPNV: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Gesundheitsamt: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Jugendamt: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 19: AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zur Stellungnahme vom 17.03.2020: 
 
Zu Bereitstellung der Behälter, Säcke und des Sperrmülls: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Ausgestaltung der Straßenführung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu Bereitstellung von Behältern, Säcken und Sperrmüll: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zur haushaltsnahen Sammlung von Wertstoffen: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zur ergänzenden Stellungnahme vom 17.03.2020:  
 
Zu Behältergrößen und Abfuhrrhythmen: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Behälterstandplätze und Transportwege: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu III. Sammlung, Transport und Entsorgung § 9 Bereitstellung der Abfälle: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung 
von Abfällen 
Zu 2 Grundsätzliche Anforderungen an die Gestaltung von Straßen: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 3 Anforderungen an die Gestaltung von Sackgassen, Stichstraßen und – wegen: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4 Wendeanlagen: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 7 Rückwärtsfahren: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu Standplätze für Glas- und Altkleidercontainer: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens erfolgen detaillierte Abstim-
mungen mit der AVEA.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 20: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 (Verkehr – Integrierte Gesamt-
verkehrsplanung) 
 

 



 
 
 

86 
 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 208 B/II für die Quartiere der nbso-Westseite 
liegt ein städtebauliches Konzept zugrunde, welches im Zuge der Entwicklung der 
Westseite auch die radverkehrlichen Verknüpfungen des Plangebietes mit dem Um-
feld und darüber hinaus berücksichtigt. Die Erweiterung und Verknüpfung bestehender 
Radwegeanlagen durch entsprechende Neuplanungen stellt hier einen wesentlichen 
Bestandteil der städtebaulichen und verkehrlichen Planungen dar. 
Grundsätzlich sind Radverkehrsführungen und entsprechende Verknüpfungen in 
Nord-Süd-Richtung von der Fixheider Straße bis zum nördlichen Kreisverkehr östlich 
der Quartiere über die neue Europa-Allee und westlich über das bestehende Straßen-
netz gegeben. Die in Ost-West-Richtung orientierten Radverkehre erhalten mit den 
neu errichteten Brückenbauwerken der Bahnhofsbrücke und der Campusbrücke zwei 
neue Querungsmöglichkeiten über die weitläufigen Bahnanlagen. Das Konzept für die 
Quartiere nimmt diese Trassen auf und verknüpft sie zum einen mit der Europa-Allee 
in Nord-Süd-Richtung und zum anderen mit den neuen Straßen im Plangebiet über 
das bestehende Verkehrsnetz in Ost-West-Richtung mit dem Ortskern von Opladen. 
Folglich ist eine gute radverkehrliche Anbindung und Verknüpfung sowohl in Nord-
Süd-Richtung als auch in Ost-West-Richtung mit den örtlichen und überörtlichen Rad-
wegen für die gesamte nbso-Westseite und somit auch für das vorliegende Plangebiet 
gegeben.  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 21: Industrie- und Handelskammer Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 22: Stadt Monheim am Rhein 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche (ZVB) der Stadt Monheim 
wurden in der Verträglichkeitsanalyse nicht detailliert betrachtet, da sich die Stadt 
Monheim bzgl. der jeweils untersuchten Sortimente weder im Kerneinzugsgebiet noch 
im erweiterten Einzugsgebiet befindet.  
Die möglichen städtebaulich nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgungsbereiche 
der Stadt Monheim am Rhein wurden jedoch im Rahmen dieser Abwägung gutachter-
lich gesondert untersucht (Stadt + Handel, 2020).  
 
Die Untersuchung erfolgte auf Basis folgender Inhalte: 

• Darstellung der im Bebauungsplan Nr. 240/11 festgesetzten sortimentsspezifi-
schen maximalen Verkaufsflächen und den hieraus abzuleitenden Umsätzen 
auf Basis der Ergebnisse der „Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandels-
standort auf der nbso-Westseite" (Stadt + Handel 2016); 

• Darstellung der Angebotssituation in Monheim auf Basis des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes (EHK) der Stadt Monheim 2017; 

• Darstellung möglicher absatzwirtschaftlicher Auswirkungen auf die Stadt Mon-
heim auf Basis von Analogieschlüssen der in der Verträglichkeitsanalyse 2016 
ermittelten Umsatzumverteilungen; 

• Städtebauliche Bewertung der möglichen absatzwirtschaftlichen Auswirkungen 
auf Monheim. 

 
Verkaufsflächen/Umsatz 
Im Bebauungsplan Nr. 240/II sind die maximalen sortimentsspezifischen Verkaufsflä-
chenobergrenzen festgesetzt. In der Verträglichkeitsanalyse für einen Einzelhandels-
standort auf der nbso-Westseite wurden sortimentsspezifische Flächenproduktivitäten 
hergeleitet, die für einen marktgängigen Betrieb notwendig sind. Diese sind aus fach-
gutachterlicher Sicht auch unter Berücksichtigung der Entwicklung der Flächenleistun-
gen seit Veröffentlichung der Verträglichkeitsanalyse weiterhin als realistisch einzustu-
fen und finden für diese Stellungnahme Verwendung. Demnach ergeben sich anhand 
der festgesetzten maximalen Verkaufsfläche je Sortiment bzw. Sortimentsbereich fol-
gende maximal zu erwartenden Verkaufsflächen/ Umsätze: 

• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren): max. 2.600 m2 / max. 10,7 
Mio. Euro; 

• Bekleidung/Wäsche, Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Cam-
pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßge-
räte): 1.200 m2 / 4,2 Mio. Euro; 

• Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto: max. 1.200 m2 
/ max. 7,2 Mio. Euro; 

• Schuhe/Lederwaren (Koffer/Taschen): max. 600 m2 / max. 1,5 Mio. Euro; 
• Babyartikel: max. 800 m2 / max. 1,4 Mio. Euro; 
• Papier/Bürobedarf/Schreibwaren: max. 500 m2 / max. 1,8 Mio. Euro; 
• Spielwaren: max. 300 m2 / max. 0,8 Mio. Euro; 
• Drogeriewaren (inkl. Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Parfümeriewaren, 

Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel): max. 400 m2 / max. 2,4 Mio. Euro. 
 
Die zu erwartenden sortimentsspezifischen Umsätze werden sich größtenteils (zu 80-
90 %) innerhalb des in der Verträglichkeitsanalyse definierten Untersuchungsraumes 
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umverteilen. Dieser umfasst für die nahversorgungsrelevanten Sortimente bzw. Sorti-
mentsbereiche Nahrungs- und Genussmittel sowie Drogeriewaren den Stadtbezirk II in 
Leverkusen. In den weiteren Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen umfasst dieser 
das gesamte Stadtgebiet Leverkusens. Hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf 
Nachbarkommunen wurden in der Verträglichkeitsanalyse Streuumsätze je Sortiment 
bzw. Sortimentsbereich hergleitet, welche sich insbesondere auf die zum Vorhaben-
standort nächstgelegenen Nachbarkommunen (u.a. Langenfeld, Leichlingen, Bur-
scheid) außerhalb des Untersuchungsraumes auswirken. Es ist zu erwarten, dass die 
umliegenden Kommunen von den nachfolgend dargestellten Streuumsätzen tangiert 
werden: 
 

• Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Reformwaren): 1,1 Mio. Euro; 
• Bekleidung/Wäsche, Sportbekleidung, Sportschuhe, Sportartikel (ohne Cam-

pingartikel, Fahrräder und Zubehör, Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßge-
räte): 0,4 Mio. Euro; 

• Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, Computer, Foto: 1,1 Mio. Euro; 
• Schuhe/Lederwaren (Koffer/Taschen): 0,2 Mio. Euro; 
• Babyartikel: 0,3 Mio. Euro; 
• Papier/Bürobedarf/Schreibwaren: 0,4 Mio. Euro; 
• Spielwaren: 0,2 Mio. Euro; 
• Drogeriewaren (inkl. Gesundheits- und Körperpflegeartikel, Parfümeriewaren, 

Wasch-/Putz- und Reinigungsmittel): 0,2 Mio. Euro. 
 
Diese verteilen sich, wie erwähnt, insbesondere auf die umliegenden Kommunen. Hin-
sichtlich der von der Stadt Monheim aufgeworfenen Fragestellung, ob durch das Plan-
vorhaben nachteilige Auswirkungen auf die Versorgungsbereiche der Stadt Monheim 
zu erwarten sind, werden in dieser Stellungnahme im Sinne einer Worst-Case-Be-
trachtung die gesamten Streuumsätze, welche sich faktisch auf mehrere umliegende 
Kommunen und insbesondere auf die direkt nördlich an den Untersuchungsraum an-
schließenden Kommunen (Langenfeld, Leichlingen, Burscheid) verteilen, den Umsät-
zen in den jeweiligen Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen in Monheim gegenüber-
gestellt. Dieses Vorgehen ist in der Realität nicht zu erwarten und wird hier im Sinne 
einer Verdeutlichung der ermittelten Untersuchungsergebnisse der „Verträglichkeits-
analyse für einen Einzelhandelsstandort auf der nbso-Westseite" (Stadt+ Handel 
2016) zu Grunde gelegt.  
 
Die Umsätze in der Stadt Monheim stellen sich gemäß EHK Monheim 2017 wie folgt 
dar (vgl. EHK Monheim 2017, S. 35): 
 

• Nahrungs- und Genussmittel: 89,2 Mio. Euro; 
• Bekleidung, Schuhe, Schmuck und Sport, Freizeit, Spiel: 19,5 Mio. Euro; 
• Elektrowaren: 13,3 Mio. Euro; 
• Bücher, Schreibwaren, Büro: 5,2 Mio. Euro; 
• Gesundheit, Körperpflege (Drogeriewaren): 36,4 Mio. Euro. 

 
Angesichts dieser Umsatzvolumina würden sich - unter Berücksichtigung einer unrea-
listischen Annahme einer Anrechnung aller Streuumsätze des Vorhabens nbso zu 
Lasten Monheims - rechnerische Umsatzumverteilungen von jeweils rd. 8 % in den 
Sortimenten Elektrowaren und Bücher, Schreibwaren, Büro und rd. 6 % im Sortiments-
bereich Bekleidung, Schuhe, Schmuck und Sport, Freizeit, Spiel zu erwarten. 



 
 
 

93 
 
 

Die dargestellten Umsatzumverteilungen sind aufgrund der deutlichen Entfernung zwi-
schen dem Planvorhaben bzw. dem Untersuchungsraum und der Stadt Monheim als 
sehr unrealistisch einzuschätzen. Es ist viel mehr davon auszugehen, dass die darge-
stellten Streuumsätze vorrangig auf die nächstgelegenen Angebotsstrukturen der 
nördlich an den Untersuchungsraum angrenzenden Kommunen sowie auf verschie-
dene Angebotsstrukturen in Leverkusen (außerhalb des Untersuchungsraumes) ver-
teilen werden. Da somit mehrere Angebotsschwerpunkte zwischen dem Planvorhaben 
bzw. dem Untersuchungsraum und den Angebotsstrukturen bzw. zentralen Versor-
gungsbereichen Monheims liegen, ist davon auszugehen, dass die Umsatzumvertei-
lungen zu Lasten der ZVB in Monheim in den dargestellten Sortimentsbereichen deut-
lich unter 5 % liegen werden. Hieraus ergeben sich keine negativen Auswirkungen für 
die zentralen Versorgungsbereiche in Monheim. 
In den nahversorgungsrelevanten Sortimenten bzw. Sortimentsbereichen Nahrungs- 
und Genussmittel sowie Drogeriewaren bewegen sich die Umsatzumverteilungen - un-
ter Berücksichtigung der Anrechnung aller Streuumsätze des Vorhabens nbso zu Las-
ten Monheims - in einem Bereich von jeweils unter 2 %. Aufgrund der geringen abso-
luten und monetären Höhe der Umsatzumverteilungen ergeben sich, zumal sich diese 
auf verschiedene Anbieter verteilen, keine negativen Auswirkungen für die zentralen 
Versorgungsbereiche in Monheim. 
 
Aus fachgutachterlicher Sicht können demnach nachteilige Auswirkungen auf die zent-
ralen Versorgungsbereiche der Stadt Monheim ausgeschlossen werden. 
 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Monheim am Rhein wird weiterhin am Verfahren beteiligt.  
 
 
Die andauernde Krisensituation (Covid-19-Pandemie) und die dadurch bedingten Aus-
wirkungen auf Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie etc. machten es erforderlich, 
die bislang vorgesehene Gesamtverkaufsfläche und die jeweiligen Sortimente aus 
dem Flächenpool sowie die bislang vorgesehenen anderen Nutzungen auf Erforder-
lichkeit, Umsetzbarkeit und Verträglichkeit zu prüfen. Im Ergebnis dieser Prüfung 
wurde im Rahmen des Verfahrens die Gesamtverkaufsfläche von 7.000 m² auf 
4.000 m² reduziert. 
Demzufolge kann davon ausgegangen werden, dass, insbesondere vor dem Hinter-
grund der genannten Attraktivierung des Zentralen Versorgungsbereiches der Stadt 
Monheim, auch weiterhin nachteilige Auswirkungen auf die zentralen Versorgungs-be-
reiche der Stadt Monheim ausgeschlossen werden können. 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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II/B 23: neue bahnstadt opladen GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/B 24: Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb, Fachbereich 31 – Geolo-
gie, Rohstoffe, Untergrundnutzung 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Der Bitte um Berücksichtigung wird gefolgt.  
Der bestehende Hinweis „Erdbebenzone“ im Bebauungsplan wird entsprechend er-
gänzt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
Der bestehende Hinweis „Erdbebenzone“ im Bebauungsplan wird entsprechend er-
gänzt.  
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II/B 25: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen; Referat 226 Richtfunk, Flug-, Navigations- und Ortungsfunk 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die aufgeführten Richtfunkbetreiber E-Plus Service GmbH, Ericsson Services GmbH, 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW und Vodafone GmbH wurden im 
Rahmen des Verfahrens beteiligt.  
 
Die weiteren Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C Stellungnahmen der Fachbereiche 
 
II/C 1: FB 372.1 Berufsfeuerwehr, Vorbeugender Brandschutz 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1. Löschwasserversorgung und die Einrichtung zur Löschwasserversorgung: 
Die Sicherung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversor-
gung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Zu 2. Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuerwehr 
sowie Zufahrten, Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Fahrzeuge der 
Feuerwehr: 
Die Sicherung der Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die 
Feuerwehr sowie Zufahrten, Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die 
Fahrzeuge der Feuerwehr erfolgt im Rahmen des nachfolgenden 
Baugenehmigungsverfahrens.  
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 2:  FB 67 Stadtgrün 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 3: FB 36 Bürger und Straßenverkehr 
 

 



 
 
 

111 
 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Der Fachbereich wird im weiteren Vorgehen hinsichtlich Planungen bzgl. der verkehrs-
relevanten Themen beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 4: FB 660 Tiefbau 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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II/C 5a: FB 32 Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Abfallwirtschaft: 
 
Zu I): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu III): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Die weiteren Aspekte des Platzbedarfes für die Abfallbehälter und der Fahrzeuger-
reichbarkeit für Müllfahrzeuge wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
 
Zu der Stellungnahme der UAB vom 21.10.2019 s.u. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Altlasten: 
 
Zu I): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu III): Der bestehende Hinweis „Maßnahmen zum Bodenschutz“ wird entsprechend 
ergänzt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Immissionsschutz: 
 
Zu I): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu III): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Natur- und Landschafts-/Artenschutz: 
 
Zu I): Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 208 A/II, III „Opladen – 
nbso/Westseite – Neue Bahnallee und Alkenrath – westlich Schlebuschrath“ haben 
bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung des Tötungsrisikos der Kreuzkröte 
und zur Stabilisierung der Population im Naturraum stattgefunden. In Zusammenarbeit 
mit der zuständigen Fachbehörde wurde ein kombiniertes Handlungspaket aus Teil-
maßnahmen entwickelt, welches vor Beginn der Straßenbauarbeiten umgesetzt 
wurde. Das Handlungspaket beinhaltete die Herrichtung eines geeigneten Ersatzhabi-
tates für die Teilpopulation im Eingriffsbereich, die Umsiedlung der Teilpopulation aus 
dem Eingriffsbereich in das Ersatzhabitat sowie die Vergrämung innerhalb der Ein-
griffsbereiche und Schutzzäunung zur Vermeidung der erneuten Einwanderung von 
Amphibien.  
Nach Umsetzung der Gütergleisverlegung, dem Bau der westlich parallel zu den Glei-
sen verlaufenden Lärm- und Sichtschutzwand und der ebenfalls parallel verlaufenden 
Europaallee gemäß Bebauungsplan Nr. 208 A/II, III ist nicht von Amphibienvorkom-
men im Geltungsbereich auszugehen. Im Zuge der Baumaßnahmen wird durch ein 
entsprechendes Schutzkonzept gewährleistet, dass es nach Umsetzung der Teilpopu-
lation der Westseite in das Ersatzhabitat in Schlebuschrath nicht zu Rückwanderun-
gen auf die Eingriffsflächen kommt. Sicherheitshalber bleibt die im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 208 A/II, III vorgesehene Schutzzäunung entlang der Bauflächen 
bestehen, bis die Entwicklung der nbso-Westseite abgeschlossen ist. Um jedoch jegli-
ches Risiko einer baubedingten Tötung auszuschließen, wird zudem eine ökologische 
Baubegleitung vorgesehen. 
 
Die Ausführungen und Hinweise bzgl. der Kreuzkröte werden zur Kenntnis genommen 
und berücksichtigt. 
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Hinsichtlich des Flussregenpfeifers werden geeignete Maßnahmen zur Verhinderung 
eines Brutbeginns erarbeitet und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II): Die Vorschriften für besondere und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten 
gemäß § 44 BNatSchG wurden im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt. 
 
Zu III): Beantwortung s.o. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Vorbeugender Immissionsschutz – öffentlicher Verkehrslärm / Erschütterungen: 
 
Zu I): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu III): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu Klima/Luft und allg. Klimaschutz: 
 
Zu I): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Zu III): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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II/C 5b: Untere Abfallwirtschaftsbehörde  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu I): Die Äußerungen und Hinweise bezüglich der Stellplatzflächen für Abfallsammel-
behälter, des Gewerbeabfalles, der Behältergrößen, des Platzbedarfes und der Er-
reichbarkeit sowie des Rückwärtsfahrens für Müllfahrzeuge und Wertstoffinseln wer-
den im weiteren Verfahren bzw. im nachfolgenden Genehmigungsverfahren berück-
sichtigt.  
 
Zu II): Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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